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 Veröffentlicht am 23.09.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

Rechtssatz

Dass im Allgemeinen unbeteiligten Zeugen mehr zu glauben ist als der leugnenden Verantwortung eines

Beschuldigten, ist eine durchaus schlüssige Ansicht.

Schlagworte

Beweismittel Beschuldigtenverantwortung Beweismittel Zeugenbeweis Beweiswürdigung Wertung der Beweismittel

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Beweismittel Zeugenbeweis
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